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Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner 

und Kolleginnen und Kollegen 

1von4 

zum Bericht des Gleichbehandlungsausschusses über den Antrag 4038/A der Abgeordneten Dipl.­
Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller, Mag. Meri Disoski, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz geändert werden (2579 d.B.) (TOP 4) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs beze ichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichts wird wie folgt 
geändert: 

Art. l (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 wird durc/1folge11de Z 2 bis 6 ersetzt: 

»2. Im § 747 wird nach dem Abs. 2folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Abs . 2 gi lt auch für Lmpfungen, die von einer durch ein Bundes land oder e ine Gemeinde 
eingerichteten öffentlichen Impfstelle durchgeführt wurden ." 

3. Im § 786 Abs. 3 wird der Ausdruck „31 . August 2024" durch den Ausdruck „3 1. März 2025" ersetzt. 

4. Im § 786 Abs. 5 dritter Teilstrich wird der Ausdruck „3 1. März 2025" durch den Ausdruck 
„3 1. Dezember 2025 ," ersetzt. 

5. Im § 786 Abs. 5 wird nach dem dritten Teilstrich folgender vierter Teilstrich angefügt: 
„- aus dem Jahr 2025 .................. „ ........... bis längstens 3 1. März 2026" 

6. Nach § 80 1 wird folgender§ 802 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xxx/2024 

§ 802. ( 1) § 786 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 747 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. Juli 2024 in 
Kraft und mit Ablauf des 3 1. März 2025 außer Kraft. 

(3) § 158 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. September 2024 
in Kraft und ist auf ab diesem Zeitpunkt in Anspruch genommene Leistungen anwendbar."« 

Art. 2 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 wird du reit folgende Z 2 bis 6 ersetzt: 

»2. Im § 384 wird nach dem Abs. 2folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Abs. 2 gilt auch für Impfungen, die von einer durch ein Bundes land oder eine Gemeinde 
eingerichteten öffentlichen Impfstelle durchgeführt wurden." 

3. Im § 408 Abs. 3 wird der Ausdruck „3 1. August 2024" durch den Ausdruck „3 1. März 2025" ersetzt. 

4. Im § 408 Abs. 5 dritter Teilstrich wird der Ausdruck „31. März 2025" durch den Ausdruck 
„3 1. Dezember 2025," ersetzt. 

5. Im § 408 Abs. 5 wird nach dem dritten Teilstrich folgender vierter Teilstrich angefügt: 
„- aus dem Jahr 2025 „„„ .. „„„„ „„ „„„„„.bis längstens 3 1. März 2026" 
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6. Nach § 412 wirdfolgender § 413 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. l Nr. xxx/2024 
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§ 413. (1) § 408 Abs . 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 384 Abs . 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. Juli 2024 in 
Kraft und mit Ablauf des 31 . März 2025 außer Kraft. 

(3) § 102 Abs. la in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. September 2024 
in Kraft und ist auf ab diesem Zeitpunkt in Anspruch genommene Leistungen anwendbar."« 

Art. 3 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 wird durch folgende Z 2 bis 6 ersetzt: 

»2. Im § 378 wird nach dem Abs. 2folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Abs. 2 gilt auch für Impfungen, die von einer durch em Bundesland oder eine Gemeinde 
eingerichteten öffentlichen Impfstelle durchgeführt wurden." 

3. Im § 403 Abs. 3 wird der Ausdruck „31 . August 2024" durch den Ausdruck „31 . März 2025" ersetzt. 

4. Im § 403 Abs. 5 dritter Teilstrich wird der Ausdruck „31 . März 2025" durch den Ausdruck 
„31 . Dezember 2025," ersetzt. 

5. Im § 403 Abs. 5 wird nach dem dritten Teilstrich f olgender vierter Teilstrich angefügt: 
„- aus dem Jahr 2025 ......... .. .. .. .......... ..... . bis längstens 31. März 2026" 

6. Nach § 407 wird folgender § 408 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xxx/2024 

§ 408. (1) § 403 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 378 Abs . 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. Juli 2024 in 
Kraft und mit Ablauf des 31 . März 2025 außer Kraft. 

(3) § 97 Abs . 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. September 2024 
in Kraft und ist auf ab diesem Zeitpunkt in Anspruch genommene Leistungen anwendbar."« 

Art. 4 (Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) wird wie folgt 
geändert: 

Die Z 2 wird durch folgende Z 2 bis 6ersetzt: 

»2. Im § 263 wird nach dem Abs. 2folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Abs . 2 gilt auch für Impfungen, die von einer durch ein Bundesland oder eine Gemeinde 
eingerichteten öffentlichen Impfstelle durchgeführt wurden ." 

3. Im § 284 Abs. 3 wird der Ausdruck „31. August 2024" durch den Ausdruck „31 . März 2025" ersetzt. 

4. Im § 284 Abs. 5 dritter Teilstrich wird der Ausdruck „31. März 2025" durch den Ausdruck 
„31 . Dezember 2025," ersetzt. 

5. Im § 284 Abs. 5 wird nach dem dritten Teilstrich folgender vierter Teilstrich angefügt: 
„- aus dem Jahr 2025 .... .. .... .... ... .. .. ......... . bis längstens 31 . März 2026" 

6. Nach § 288 wird folgender § 289 samt Überschrift angefügt : 

„Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xxx/2024 

§ 289. (1) § 284 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 263 Abs . 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. Juli 2024 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. März 2025 außer Kraft. 
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(3) § 74 Abs . 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit 1. September 2024 
in Kraft und ist auf ab diesem Zeitpunkt in Anspruch genommene Leistungen anzuwenden."« 
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Begründung 
Die Träger der Krankenversicherung leisten bis inklusive 31. März 2025 weiterhin ein Honorar in Höhe 
von 15 Euro für die Durchführung von Impfungen gegen SARS-CoV-2 im niedergelasssenen Bereich. Die 
Kosten werden durch den Bund ersetzt. Darüber hinaus können auch Impfungen, die in einer öffentlichen 
Impfstelle durchgeführt werden , vom jeweiligen Bundesland bzw. der jeweiligen Gemeinde mit dem 
jeweils zuständigen Krankenversicherungsträger zu den selben Konditionen verrechnet werden . 

Die erforderlichen Unterlagen und Nachweise sind von den Trägem der Krankenversicherung dem/der 
Bundesminister/ in für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz für Aufwendungen aus dem 
Jahr 2024 bis 31. Dezember 2025 und für Aufwendungen aus dem Jahr 2025 bis 31 . März 2026 bei 
sonstigem Anspruchsverlust vorzulegen. 
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